
HAUPTSCHULABSCHLUSS

Anmeldung und Beratung

Gerhard Henn, Tel. 0 62 21/91 19-40, E-Mail: henn@vhs-hd.de

Abteilung Grundbildung und Schulabschlüsse - Hauptschulabschluss

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg, 2. OG, Raum 214
Beratungstermine nur nach telefonischer Vereinbarung 
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Rücktritt durch Teilnehmer/-innen

Rücktritt durch die Volkshochschule

Der Rücktritt muss schriftlich erklärt werden unter Angabe der Gründe (Kün-
digungsschreiben).

Information zu weiteren Schulabschlüssen:

Volkshochschule Heidelberg e. V.
                 Bergheimer Straße 76
                      69115 Heidelberg
                 Tel. 0 62 21/911 911
                          www.vhs-hd.de

Mittlere Reife und Abitur - Tel. 0 62 21/91 19-44 (vormittags)

• 
  aus sonstigen triftigen Gründen eine Veranstaltung absagen. In diesem Falle 
  werden eingezahlte Gebühren vor Beginn ohne Abzug zurückgezahlt bzw. nicht 
  abgebucht. Unterricht, der aus nicht zu ändernden Gründen kurzfristig entfallen 
  muss, wird nach Vereinbarung nachgeholt.

Es gelten die im Teilnahmevertrag und im Gesamtprogramm der vhs Heidelberg 
ausgedruckten Teilnahmebedingungen.

Die vhs kann wegen zu geringer Beteiligung, wegen Ausfall von Lehrkräften oder 

• Für alle Teilnehmenden an den Hauptschulabschluss-Lehrgängen besteht die 
  Pflicht zum regelmäßigen Unterrichtsbesuch. Die vhs ist bei hohen Fehlzei-
  ten (egal aus welchen Gründen; Ausnahme: wenn Sie Kinder unter 18 Jahren 
  haben und diese erkranken) und bei Verstößen gegen die Hausordnung be-
  rechtigt, die Teilnehmer ohne Rückzahlung der Gebühr vom Unterricht auszu-
  schließen.

• Probezeit: Nicht immer können bei einem kurzen Aufnahmegespräch alle Zu-
  gangsvoraussetzungen geklärt werden. Die vhs behält sich einen Ausschluss 
  vom Unterricht in begründeten Einzelfällen vor.

 



Viele Jugendliche und Erwachsene sind unsicher, ob sie es sich noch zutrauen kön-
nen, einen Schulabschluss nachzuholen. Diese Skepsis wird oft zusätzlich von vielen 
Vorurteilen genährt. Die Lehrgänge richten sich vorrangig an Arbeitslose oder Be-
rufstätige, die den Schulabschluss zur Verbesserung ihrer Arbeitsplatzchancen erwer-
ben wollen. Der Hauptschulabschluss kann auch ohne Englisch erworben werden. 
Der folgende Text dient zur ersten Information. Weitere Fragen beantworten wir ger-
ne.

Der Hauptschulabschluss ist eine wesentliche Voraussetzung für
·eine berufliche Aus und Weiterbildung
·den Besuch weiterführender Schulen, vor allem Berufsfachschulen (Abschluss 

mit Englisch erforderlich)
·den Erwerb der „Mittleren Reife“ nach dem Modell „9+3“ (Hauptschul- und 

Berufsabschluss mit guten Leistungen mit Englisch). Das dem 
Hauptschulabschluss gleichwertige Zeugnis am Ende des 
Berufsvorbereitungsjahres (BVJ) wird bei der „9+3“-Regelung nicht anerkannt.

Vorbereitung auf die Hauptschulabschluss-Prüfung als Schulfremde/r. Der Haupt-
schulabschluss kann wahlweise mit oder ohne Englisch erworben werden. Das Fach 
Englisch kann in einer späteren Hauptschulabschlussprüfung nachgeholt werden. 
Sie werden von einem erfahrenen und engagierten Lehrkräfteteam unterrichtet.

Kurs-Nr. 6101 Tageshauptschule

Vormittags, Beginn jährlich im Herbst (ca. acht Monate; Unterricht z. T. auch in den 
Ferien).
vhs, Bergheimer Str. 76, Raum laut Aushang

Kurs-Nr. 6102 Abendhauptschule

Abends, Beginn jährlich im Herbst (ca. acht Monate; Unterricht z. T. auch in den 
Ferien).
vhs, Bergheimer Str. 76, Raum laut Aushang
Die genauen Wochentage und Unterrichtszeiten werden bei der Beratung mitgeteilt.

Folgende Fächer werden entsprechend dem geltenden Bildungsplan für die neunte 
Klasse Hauptschule unterrichtet: Deutsch, Mathematik, Politische und wirtschaftliche 

Ziel

Kurse, Beginn und Unterrichtszeiten

Inhalte

Bildung und  – wer die Voraussetzungen hat – Englisch als Hauptfächer. Außerdem 
wird auf eine Hausarbeit mit Präsentationsprüfung vorbereitet. Bei ausreichender 
Teilnehmerzahl wird für ausländische Teilnehmer/-innen zusätzlicher Förderunter-
richt im Hauptschulfach Deutsch (nicht in Deutsch als Fremdsprache) durchgeführt.

·Die gesetzliche Schulpflicht muss erfüllt sein (Ausnahme: Berufsschulpflicht).

·Es darf noch kein Hauptschulabschluss im Rahmen der Prüfung am Ende der 
9. Klasse oder der Schulfremdenprüfung sowie kein gleichwertiges Zeugnis 
vorliegen.

·Ausreichende Deutschkenntnisse (verbindlicher Einstufungstest für alle Interes-
senten.

·Für die freiwillige Teilnahme am Fach Englisch: mindestens vier Schuljahre 
Englisch (Nachweis durch Zeugnis) oder vergleichbare Kenntnisse. Der Haupt-
schulabschluss kann auch ohne Englisch oder mit einer anderen Fremdspra-
che erworben werden. 

·Verpflichtung zum regelmäßigen Unterrichtsbesuch (andernfalls ist ein 
Ausschluss durch die vhs ohne Rückzahlung der Gebühr möglich).

Pro Kurs mind. 16 und höchstens 25 (bei Beginn).

125,00 € Verwaltungsgebühr + 100,00 € Bücherpfand (das Bücherpfand wird bei 
ordentlicher Buchrückgabe zurückgezahlt).

Die Prüfung kann einmal jährlich im Frühjahr  abgelegt werden. Die Prüfungsan-
meldung muss bis zum 01. März des Jahres eingegangen sein bei dem zuständi-
gen Schulamt.

Dort erhalten Sie auch ein Merkblatt über die Prüfung. Bei Zweifeln wegen der Zu-
lassung zur Prüfung erkundigen Sie sich dort vor der Anmeldung!

Die Anmeldung kann nur persönlich vorgenommen werden. Bitte Lebenslauf, 
Geburtsurkunde und Abgangszeugnisse mitbringen.

Zugangsvoraussetzungen

Teilnehmer/innenzahl

Kosten

Abschluss

Anmeldung
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